
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 7 (1951)

Heft: 12

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 22.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Die Staatsbürgerin
Mitteilungsblatt

des Frauenstimmrechtsvereins Zürich (Union für Frauenbestrebungen)

Nummer 12 Dezember 1951 7. Jahrgang Erscheint monatlich

Abonnementspreis : Fr. 4.— jährlich. Einzelnummer 40 Rp.

Inhaltsverzeichnis: Kurs für Privatrecht — Amtliches stenographisches Protokoll
der Bundesversammlung vom 13. Juni 1951 über das Frauen-
Stimmrecht. Berichterstattung von Huber, Meier-Netstal und
Dietschi-Solothurn (Fortsetzung).

Frauenstimmrechtsverein Zürich
(Union /ïtr Franenbeslre&nng'enJ

Liebe Mitglieder!
Weil wir alle im Dezember mit Arbeit überhäuft sind, verzichten

wir diesen Monat auf eine Mitgliederversammlung;.
c> Ö

Wir müssen aber an unserer Generalversammlung anfangs 1952 zu
wichtigen Vorschlägen betreffend unsere Weiterarbeit Stellung nehmen,und erlauben uns daher, Ihnen dieselben jetzt schon vorzulegen.

Welches ist der beste Weg zur Erreichung des Frauenstimmrechts
bei uns?

1. Initiative auf eidgenössischem Boden oder in den Kantonen?
2. Petition mit Unterschriften von Frauen in der ganzen Schweiz oder in

einzelnen Kantonen?
3. Initiative und Petition in der Schweiz oder in den Kantonen, eventl.

gleichzeitig
4. Statistische Erhebung: Soll der Bundesrat die Schweizerinnen befragen,

ob sie das Stimmrecht wollen? Frauenabstimmung?
5. Eintragsrecht für die Frauen, die das Stimmrecht wollen?

An der Generalversammlung werden auch die Erneuerungs- und
Neuwahlen des Vorstandes stattfinden. Wir bitten Sie, Vorschläge und
Anträge bis 15. Januar 1952 schriftlich an unsere Präsidentin Frau Dr.
A. Rigling-Freiburghaus, Winzerstrasse 53, Zürich 49, einzureichen.

W ir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.
Mit freundlichem Gruss der Vorstand
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